
Was war unser Ziel?

Der Landtag hat auf seiner Sitzung am 
20. Juni 2013 die Novelle der Landes-
bauordnung Sachsen-Anhalt auf den 
Weg gebracht. 

Damit wird ein Vorhaben des Koalitions-
vertrages zwischen CDU und SPD von 
2011 umgesetzt – die Bestimmungen 
der Landesbauordnung und die Verfah-

rensabläufe bei genehmigungsfreien Bauvorhaben zu bewer-
ten, im Hinblick auf

   – Rechtssicherheit,
   – Klarheit,
   – Bürgerfreundlichkeit, 
   – Kosten für den Bauherren sowie 
   – eine kostengünstige Aufgabenwahrnehmung.

Für uns als CDU-Fraktion stand dabei fest: Die schon mit 
dem Dritten Investitionserleichterungsgesetz von 2005 um-
gesetzten bauordnungsrechtlichen Erleichterungen haben 
sich bewährt. 
Es darf nicht darum gehen, Standards und gesetzliche An-
forderungen weiter anzuheben, sondern Investitionen zu 
fördern und Verfahren zu vereinfachen. Als CDU-Fraktion 
haben wir deshalb ein grundlegendes Standardmoratorium 
in Sachsen-Anhalt durchgesetzt. Das bedeutet, dass wir 
Investitionen ermöglichen, Standards zukunftsfähig ge-
stalten und unnötige Bürokratie abbauen wollen. Neue 
Belastungen durch zusätzliche Aufgaben wird es nicht 
geben!

Natürlich standen die parlamentarischen Beratungen zur 
Bauordnung auch im Zeichen der Diskussionen über die 
Energiewende. Schon die Musterbauordnung der Länder, 
im September 2012 verabschiedet, enthielt zahlreiche Rege-
lungsvorschläge zur Erleichterung der Errichtung von Anla-
gen Erneuerbarer Energien. 
Als CDU-Fraktion war uns wichtig, dass der Charakter der 
Bauordnung – nämlich in erster Linie ein vorbeugendes Ge-
fahrenabwehrrecht zu sein – erhalten bleibt. Denn Brand-
schutz und Standsicherheit sind gerade im Umgang mit den 

Erneuerbaren Energien besonders zu beachten. Ihr Ausbau 
darf nicht zulasten der Sicherheit von Mensch und Tier ge-
schehen.

Was hat sich konkret geändert?
  Das Bauantragsverfahren wird weiter gestrafft. 
Die Bauaufsichtsbehörde hat von jetzt an klare Vorgaben, 
in welchem Zeitraum ein eingegangener Bauantrag auf Voll-
ständigkeit zu prüfen und dem Antragsteller der Eingang zu 
bestätigen ist. Im vereinfachten Baugenehmigungsverfah-
ren gilt die Baugenehmigung künftig als erteilt, soweit nach 
3 Monaten eine Rückantwort der Bauaufsichtsbehörde nicht 
vorliegt. Die Möglichkeit der digitalen Bauvorlage ist aus-
drücklich geschaffen worden.

  Die Baugenehmigungsbehörde hat den Bauherren 
bereits frühzeitig auf weitere Genehmigungserforder-
nisse oder Erlaubnisse hinzuweisen.

  Die Baugenehmigung wird auch weiterhin mindes-
tens zwei Jahre am Stück Gültigkeit besitzen. Kurzfristige 
witterungsbedingte Bauunterbrechungen können den Ent-
zug der Baugenehmigung nicht rechtfertigen.

  Maßnahmen der Wärmedämmung können künftig 
genauso verfahrensfrei durchgeführt werden wie alle 
übrigen Außenwandbekleidungen. Heißt: Für den Bau-
herren bedeutet die Verfahrensfreiheit, dass weder eine Ge-
nehmigung noch eine Anzeige notwendig sind (finanzielle 
und zeitliche Entlastung, da der Kontakt mit der Baubehörde 
entfällt).

  Aufgabe der bislang geltenden Unterscheidung 
zwischen gewerblich und privat genutzten Solaranlagen 
auf Dächern (gebäudeabhängig). Heißt: Künftig kommt 
es bei der Nutzung von gebäudeabhängigen Solaranlagen 
nicht mehr darauf an, ob diese überwiegend zum Eigenge-
brauch oder überwiegend zur Einspeisung in das öffentliche 
Netz genutzt werden. Gewerblich genutzte Solaranlagen 
auf Dächern können von nun an genauso verfahrensfrei er-
richtet werden, wie privat genutzte. 

  Kleine Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 
nicht mehr als 10 m können nun in Gewerbe- und Indus-
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triegebieten ebenfalls verfahrensfrei errichtet werden. 
Eine völlige Verfahrensfreiheit von noch größeren Wind-
kraftanlagen haben wir abgelehnt, weil diese nach unserer 
Überzeugung erst nach einer vorherigen Standsicherheits-
prüfung zugelassen werden können. Außerdem stehen dem 
Landesgesetzgeber Verfahrungsfreistellungen nur für solche 
Anlagen offen, denen einen bauplanungsrechtliche Rele-
vanz nach dem Baugesetzbuch fehlt. Windkraftanlagen mit 
einer Höhe von über 10 m sind bauplanungsrechtlich rele-
vant.

  Wir haben festgeschrieben, dass die Verkaufsfläche 
einer Gaststätte künftig verfahrensfrei um eine Außen-
bewirtschaftung erweitert werden darf, soweit die da-
für in Anspruch genommene Grundfläche 100 m2 nicht 
überschreitet. Auch für große Biergärten im Freien ändert 
sich nichts. Diese werden auch in Zukunft keine Sonderbau-
ten sein.

Als CDU-Fraktion bekräftigen wir darüber hinaus die aufge-
stellte Forderung nach einer Entkoppelung baurechtlicher 
Prüferfordernisse von den gewerberechtlichen Anforderun-
gen. Sachsen-Anhalt muss hier dem Vorbild Thüringens und 
Sachsens folgen und bei Gaststätten vom Genehmigungs-
verfahren zum Anzeigeverfahren wechseln.

Was bedeutet die Novelle der Bau-
ordnung für den Ausbau der Windkraft?

Sachsen-Anhalt verfügt im Verhältnis zu seiner Landesfläche 
über eine der höchsten Dichten an Windrädern in Deutsch-
land. Bis Ende 2012 wurden in Deutschland rund 31,3 GW an 
Windenergie installiert. Allein 3,8 GW davon werden in Sach-
sen-Anhalt generiert. Das entspricht einem Anteil von rund 
12,2 Prozent an der in Deutschland installierten Windenergie. 

Diese Fakten zeigen: Die Energiewende hat in Sachsen-
Anhalt einen großen Stellenwert. Von investitionsfeind-
lichen Bedingungen für die Windenergie kann in unse-
rem Land keine Rede sein. 

Deswegen wollen wir als CDU-Fraktion vor allem einen intel-
ligenten Ausbau der Windenergie, der die gewachsenen Kul-
turlandschaften in Sachsen-Anhalt nicht beeinträchtigt. 

Damit nicht immer mehr neue Windräder das Landschafts-
bild beeinträchtigen, haben wir schon im Landesplanungs-
gesetz und im Landesentwicklungsplan 2010 festgeschrie-
ben, dass Windkraftanlagen nur noch in sogenannten 
Windeignungsgebieten errichtet werden können. Künftig 
soll sich die Energieausbeute in bestehenden Windeig-
nungsgebieten erhöhen, ohne weitere Windkraftan-
lagen installieren zu müssen. Mit der Novelle der Bau-
ordnung schaffen wir nun Anreize, dass innerhalb von 
Eignungsgebieten kein blinder Zubau mehr erfolgt. 
Vielmehr sollen im Wege eines intelligenten Ersatzes (Re-
powering) weniger leistungsfähige Altanlagen durch leis-
tungsfähigere neue Anlagen ersetzt werden können. Einem 
neuerlichen Wildwuchs von Windkraftanlagen reicht die 
CDU-Fraktion hingegen nicht die Hand. 

Und wir sagen auch    ganz deutlich: Wir brauchen mehr Ver-
nunft beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Ohne ent-
sprechenden Netzausbau und eine grundlegende Reform 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) wird die Energie-
wende ein zu teures Unterfangen für die Bürgerinnen und 
Bürger. An die Opposition, insbesondere die GRÜNEN, ap-
pellieren wir in dieser Frage, die ideologischen Scheuklap-
pen abzulegen.
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